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Mehrarbeit – wo liegen die Grenzen?
Hitzefrei nacharbeiten? Vertretungsstunden ganz nach Bedarf? Mehrarbeit – oder
Vertretungsstunden – haben durch die „Verlässliche Schule“ in der Regel abgenom-
men. An einigen Schulen feiern
sie aber fröhliche Urstände zu-
mal dadurch im Rahmen des
„kleinen Schulbudgets“ Mittel
„erwirtschaftet“ werden können.
Wie sieht die Rechtslage aus,
und was ist zu beachten?

Vertretung, wenn eigene Stunden
ausfallen – keine Mehrarbeit

Fallen Unterrichtsstunden aus, die eine
Lehrkraft zu einem bestimmten Zeit-
punkt zu halten hätte, so kann sie in die-
ser Zeit zu Vertretungsstunden herange-
zogen werden, ohne dass dies Mehrar-
beit wäre.

Solche Stunden können auch an andere Stellen des Tages oder maximal der Woche verschoben werden,
ohne dass dies Mehrarbeit wäre. Denn die Arbeitszeit der Lehrkräfte wird berechnet in Pflichtstunden pro
Woche.

Werden in einer Woche die Pflichtstunden nicht vollständig abgerufen, obwohl die Lehr-
kraft zur Arbeitsleistung zur Verfügung stand, verfallen diese Stunden.

Pflicht zur Mehrarbeit

Mehrarbeit soll im Schuldienst nicht die Regel, sondern immer eine Ausnahme darstellen. Daher muss
immer wieder darauf hingewiesen werden, dass Mehrarbeit nicht regelmäßig erwartet werden darf oder
von vornherein in den Stundenplan eingearbeitet werden darf.

Ausgleich von Mehrarbeit

Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte im Arbeitsverhältnis gibt es keine Verpflichtung zur Leistung unent-
geltlicher Mehrarbeit, unabhängig vom verlangten Umfang.
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Dokumentation der Mehrarbeit und Anträge auf Bezahlung geleisteter Mehrarbeit,
weil die verpflichtende Zahl überschritten wurde

Überstunden sollten dokumentiert
werden, um eventuell zeitnah Anträge
auf Bezahlung der geleisteten Mehrar-
beit zu stellen. Die Auflistung sollte
monatsweise erfolgen, und auch
schriftliche Anweisungen der Schullei-
tung (Zettel im Fach, E-Mails) sollten
aufbewahrt werden. Formal muss
Mehrarbeit angeordnet werden, so dass
ein Nachweis Klarheit bezüglich der
Anordnung schafft. Auch kurzfristige
mündliche Anordnungen sollten do-
kumentiert werden.

Vorschläge für Anträge auf Be-
zahlung der geleisteten Mehrar-
beit, weil die verpflichtende
Stundenzahl überschritten wur-
de, sind auf unserer Homepage
(www.gew-hanau.de) unter
Rechtsberatung zu finden.

Mehrarbeit bei Klassenfahrten

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte haben einen Anspruch auf Abgeltung von im Rahmen von Klassenfahrten
geleisteter Mehrarbeit. Die Abgeltung erfolgt in der Regel in Form des Zeitausgleichs.
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So nicht - Bilanzierungszeitraum ist eine Woche und Hitze-
frei fällt sowieso nicht darunter!

Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Plaßmann


